
 
 
  

  
 

 

Protokollauszug der Gemeinderatssitzung 
vom 1. März 2022 

 

30  Zivilschutz, Bevölkerungsschutzregion Thal-Gäu (RBSK TG) / Anpassung Vertrag, § 6 

161   

 
Orientierung 
 
Im "Vertrag zur Führungsstruktur Thal-Gäu bei Katastrophen und Notlagen und zur Zivilschutzregion 
Thal-Gäu zwischen den Vertragsgemeinden" (Inkrafttreten 01.01.2020) wurde in § 6 folgende Regelung 
getroffen: 
 

 
 
Die Praxis hat gezeigt, dass es den dazu bestimmten Gemeindepräsidien/Vizegemeindepräsidien nicht 
immer möglich ist, die Sitzungen zu besuchen, weshalb eine andere adäquate Lösung gesucht werden 
muss. 
Die GPG (Gemeindepräsidenten Gäu) haben den nachfolgenden Vorschlag erarbeitet, den auch der 
Gemeinderat Neuendorf unterstützt. 
Der Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversammlung die vorliegende Textänderung in § 6 
Abs. 1 zu genehmigen. 

 
Diese Aenderung tritt nur in Kraft wenn alle Verbandsgemeinden zustimmen. 
 
Beschluss 
 
Die Aenderung von § 6 im "Vertrag zur Führungsstruktur Thal-Gäu bei Katastrophen und Notlagen und 
zur Zivilschutzregion Thal-Gäu zwischen den Vertragsgemeinden" (Inkrafttreten 01.01.2020) wird der 
Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2022 zur Genehmigung vorgelegt. 


